
Hannover, 26.3.1977
INITIATIVGRUPPE Herrn Walther Soyka

Biologische Sicherheit
HANNOVER

Karsten Fiedler

u
Als schriftliche Zeugenaussage zur

Verwaltüngssache:
− wasserrechtliches Genehmigungsverfahren z. Atomwerk GROHNDE −

HIER : Irreführung und Behinderung des Regierungspräsidiums.
gegenüber Einwendern und Bevollmächtigten/Gutachtern
des o.gen. Verfahrens durch örtliche Verlegung der
Auslagestelle der Antragsunterlagen und des Dezernates

(607/503)zur Entgegennahme der schriftl. Einwendungen.
−
BESCHWERDE −

RLaut Bekanntmachung des Regierungspräsidenten vom 16.8.?76
(veröffentl. am 25.8.°76) sollten die Antragsunterlagen für

® das AKW Grohnde bezüglich des
Bundes−Immissionsschutzgesetzes

vom 26.8.76 − 26.10.76 (einschließlich!) in Hannover beim
Regierungspräsident ?Archivstr. 2 ?2i.247 ausgelegt sein,
In der gleichen Stelle sollten in der obigen Frist auch die Einwendungen

|

abgegeben werden können.
Um zum Sammeln der Einwendungen die gesamte Frist nutzen zu
können begab ich mich am 26.10.76 vormittags in die Archivstr.2um den ersten Teil der von mir zu überbringenden Einwendungen
abzugeben. (Den 2.Teil der Gesamtanzahl sollte ich Mittagsbekommen um sie vor Dienstschluß abgeben zu können) Als ich michbeim Pförtner nach dem zuständigen Zimmer erkundigte bekam ichdie überraschende Antwort,daß sich eine Stelle zur Entgegennahme
von Einwendungen nicht im Amt Archivstr.? befinde.

®,.−;.. Verwunderung zum Ausdruck bringend −unter Hinweis auf die
0.gen. Öffentliche Bekanntmachung− und darauf dringend,nun denOrt zur Abgabe der Einwendungen genannt zu bekommen bzw. einen
Verantwortlichen Sprechen zu

wollen,um diese Irreführung zuklären
wurde ich lediglich an die Zimmernummer 247 verwiesen umMich dort weiter zu informieren. Dort Jedoch konnte ich nichts

erfahren, −
außer, daß die von mir gesuchte Stelle sich dortnicht mehr befände. Nach längerem Suchen, Hin−& Hergefrage warein Angestellter so freundlich (nunmehr in seiner

Mittagspause)Sich telefonisch zu erkundigen wohin ich mich wenden könne,

−Seite 2−



− 2.

Nach vier Telefonaten konnte der Mann mir sagen, daß die zuständige
Stelle, das Dezernat 307 (Fr. u)ir Rahmen allgemeiner Dienst−
Stellenverlegung am Morgen des 26.10. in die Gebäude des Regierungs−
Präsidenten −

Hannover, Papenstieg− umgezogen sei. Nun mußte ich von
einem Amtsgebäude zum andern,was mich viel Zeit gekostet hat
da es schwer war denUmzug zu erfahren (ca. 1172 std im Amt gewesen)
Und nun den Weg von der Archivstraße zum Papenstieg zurücklegen
Mußte. Durch diese nicht erwartete Inanspruchnahme war ich behördlicher−
Seits behindert die restlichen Einwendungen verabredungsgemäß
entgegen zu nehmen.
Als ich dann die Amtsgebaide im Papenstieg erreicht hatte erlebte
ich die nächste −nun um so fatalere Überraschung. Als ich den
Pförtner nach Frau, Dezernat 307 frage,schauter in sein
Register und verneinte Kenntnis von dieser Stelle bzw. von Umzugeses Dezernates von der Archivstraße in den Papenstieg zu haben,Nun war meine Geduld auch etwas strapaziert und erklärte dem
pförtner daß vorher mit der

Frau18H0niert wurde und sie
mein Erscheinen erwarte, Der Pförtner bat sein Nichtwissen zu ent− _
Schuldigen (obwohl er von verantwortlicher Seite der Dienststelleaus nicht in Kenntnis gesetzt worden ist) und wollte mich um dieEcke in die Amtgebäude des Re−gierungspräsidenten in die Wilhelnstr,
Schicken, Ich war nicht willig mich diesem erneuten Abschieben zu
beugen und verlangte einen verantwortlichen Vorgesetzten um diesen
Vorfall auf der Stelle zu klären.
Durch Zufall oder angezogen durch unser lauteres Gespräch kam ein
anderer Angestellter/Beanmter auf dem Wege zum Ausgang zu uns heran.

5
erhielt die Auskunft (die nun wiederum den Pförtner sehr über−

Schte!) daß das Dezernat 307, Frau tatsächlich eingezogenSei und der Herr wies mir den Weg.
Als ich dann bei der Frau die Einspriche abgegeben und die
Erschwernisse nachärücklieh darstellte die mir die Behörde verursacht
hatte, vereinbarte ich mit dem verantwortlichen Vorgestzten,HerrnEn. daß ich dis restlichen Einwendungen am darauffolgendenTage abgeben konntß8, Herr gestand ein, daß die Verlegungder Dienststelle innerhalb der Auslegungs«− und Einspruchsfrist
wegen seiner"Kurzfristigkeit" nicht öffentlich bekannt gemacht wurde.Um für etwa Betroffene keins Nachteile entstehen zu lassen wurdenam 27.10.76 106

Unterschriften auf 38 Blättern abgegeben; und diesvon FrauNHnaschrirtiicn bestätigt. Außerhalb der Frist !

−Seite 3−
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Im Rahmen des wasserrechtlichen Teil des Genehnmigungsverfahren

(Erlaubnis für die Gewässerbenutzung), war die Auslegungszeit

vom 16.9. ? 18.10. 76,und Einwendungen sollten abgegeben werden

können innerhalb der Auslegungsfrist,bis zum 2.11.76 in der

für Hannover zuständigen Stelle: KRP−Hannover, Sutelstr.73;,

3 Hannover 51. Als ich aber am 2.11.76 in die Sutelstr.73
fuhr um 228 Einwendungen abzugeben, die ich zum Teil auch

als Sachbektand zu vertreten hatte, mußte ich dert feststellen,

daß auch diese Stelle umgezogen war, ohne daß dieser Akt in den

öffentlichen Informationsquellen bekannt gemacht warden ist!

Es war lediglich ein Verweiszettel in die Tür gehängt worden,

mit dem Hinweis, die Stelle sei in die Marienstraße verzogene

Diese Information war auch unrichtig! Es gibt zwar eine RP−

Stelle in der ilarienstraße, doch war der Abgebungsort tatsächlich

im RP− Gebäude Wilhelmstr. 19−21, 3 Hannover, Stelle Dr. EEE:

Sachbearbeiter Herr 593). (Anlage 1 und 2)

In beiden Fällen wurde vom Regisrunespräsidium entgegen den

Auslegungsrichtlienien gehandelt,indem Verwaltungsakte,die

mit einem erheblichen Teil öffentlichen Interesses verquickt

sind,−und die für den Bürger eine der wenigen Wöglichkeiten

sind überhaupt seinen "Volkswillen" den Verwaltungsorganen

entgegenzubringen,−nicht Öffentlich bekannt gemacht wurden!

Sogar sind in beiden Fällen öffentliche Bekanntmachungen

des RP (v.6.9. 76 ?AZe :503.1−62011/2.04−023) ergangen ?die

bezüglich der Annahmestellen für Einwendungen falsche Angaben

verbreitet haben!

Diese Fakten geben mir Anlaß und Legitimation,mich als

Demokratie−Bewußter Bundesbürger in der Ausfürung neiner

bürgerrechtlichen und gesundheitsbewußten Pflichten vom

Regierungspräsidenten als versueht irregeführt und eindeutig

behindert worden, zu sehen!

Gegen diese Beeinträchtigung meixer demokratischen Rechte,

und gegen Handlungsakte der Verwaltungsorgane die den Beteuerug a

kompetenter Winister (iatthöfer ?Ilauhofer),−präsidenten (Albrecht)

um "offene Information" und dialogische "Zusammenarbeit" mit dem

otest ein.
Bürger . entgegenstehen, lege ich hiermit schärfstens Pr

Anlage1: smpfangsbescheinigung

des Dez. 307
/

/

Anlage2: Empfangsbestätigung des Nez.503 (Kopien)
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